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Prolegomena zur Unternehmensverantwortung 
und -sanktionierung im Strafrecht

A. Einleitungsgedanken

„Verbände […] beherrschen heute als Parteien das politische, als Unternehmer, Arbeitge-
berverbände oder Gewerkschaften das wirtschaftliche Leben, als Banken das Kreditwesen.
Verbände bestimmen als Verlage, Zeitungsbetriebe oder Nachrichtenagenturen das Ge-
sicht der Publizistik, als Standesorganisationen haben sie maßgebenden Einfluss auf das
Berufs- und kulturelle Leben.“

(Hans-Heinrich Jescheck)1

Wird das Blickfeld „von dem Personenverband im gesellschaftsrechtlichen Sinne
oder gar der juristischen Person im rechtstechnischen Sinne auf das Wirtschafts-
unternehmen“2 erweitert, so ist eine Feststellung – wie diese Jeschecks –, dass die
Unternehmen einen nicht unerheblichen und vielschichtigen Einfluss auf das So-
zial-, Wirtschafts- und Rechtsleben haben, nicht nur nicht (ernsthaft) bestritten,
sondern stellt auch einen allgemeinen Topos dar.3 Was eine derartige Stellung in
der Wirtschaft und Gesellschaft hat, hält jedoch fast unvermeidlich auch Einzug
in das Leben der Menschen. Einerseits kommt das Individuum nicht nur als Pri-
vatakteur, sondern auch als Mitglied beruflicher Gruppen oder umfassender Ein-
heiten wie Organisationen einschließlich der Wirtschaftsorganisationen, also der
Unternehmen, in Betracht.4 In dieser Funktion beeinflussen seine Gedanken,
Gefühle und Handlungen die Organisation, in der es arbeitet, – und umgekehrt –
lassen sich diese im Rahmen einer beruflichen Interaktion von der Organisation

1 Jescheck, DÖV 1953, 539 (541).
2 Schünemann, Unternehmenskriminalität und Strafrecht, 1979, S.15, Hervorhebung d.V.
3 Vgl. z.B. Schünemann, Unternehmenskriminalität und Strafrecht, 1979, S.15ff.; Ackermann,

Die Strafbarkeit juristischer Personen, 1984, S.17; Tiedemann, NJW 1988, 1169; Schroth, Unter-
nehmen als Normadressaten und Sanktionssubjekte, 1993, S.4; Kohlhoff, Kartellstrafrecht und
Kollektivstrafe, 2003, S.230.

4 Vgl. Schein, Organisationspsychologie, 1980, S.14; Ashforth/Gioia/Robinson/Treviño, Aca-
demy of Management Review 33 (2008), 670 (680f.); Gioia, Journal of Management and Gover-
nance 7 (2003), 255. Nach Ashforth, Gioia, Robinson und Treviño stellen die modernen Industrie-
gesellschaften mehr Gesellschaften von Organisationen – und zwar von Business-Organisationen –
und weniger Gesellschaften von Individuen dar; im Hinblick auf diese Entwicklung ist ein Para-
digmenwechsel in der Betrachtung nicht nur der Organisationen, sondern auch der Gesellschaft als
Ganzes erforderlich.
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beeinflussen.5 Andererseits ist das Individuum als Privatakteur insbesondere im
Wirtschaftsverkehr weniger mit einzelnen selbstständig agierenden Personen
und eher mit (in der Regel komplexen) Unternehmensstrukturen konfrontiert.6

Derartigen in erster Linie soziopolitischen und -ökonomischen Bemerkungen
kommt insbesondere dann eine strafrechtliche Bedeutung zu, wenn das Unter-
nehmenseinflusspotenzial einen Ausdruck in sozialschädlichen und kriminellen
Taten findet, deren Folgen weit über die Möglichkeiten einzelner Individuen hi-
nausgehen.7 Dabei wird von einem unternehmensbezogenen Kriminalitätsphä-
nomen gesprochen, das deutlich von der allgemeinen Individualkriminalität ab-
zugrenzen ist, nämlich von einer „Unternehmenskriminalität“.8 Die Beispiele
hierfür sind zahllos9 und vielfach in der kriminologischen und strafrechtlichen
Literatur zitiert: im Zusammenhang mit der Unternehmensbetätigung stehende
Umwelt-10, Wirtschafts-11 und Steuerdelikte12, Korruption13, Lebens- und Ge-
sundheitsbedrohungen oder -schädigungen, sei es durch Herstellung und Ver-
trieb mangelhafter Produkte14, betrügerisches Marketing im Arznei- und Nah-
rungsmittelbereich15 oder unsichere bzw. gefährliche Arbeitsbedingungen16, so-

5 Brief/Weiss, Annual Review of Psychology 53 (2002), 279 (280).
6 In diesem Sinne Papakiriakou, Das Griechische Verwaltungsstrafrecht in Kartellsachen, 2002,

S.273.
7 Mittelsdorf, Unternehmensstrafrecht im Kontext, 2007, S.1. Dabei nennt Mittelsdorf gesund-

heitliche Bedrohungen durch verseuchte Nahrungsmittel oder andere gesundheitsschädliche Pro-
dukte, große Umweltbelastungen, Kartellabsprachen, Insiderhandel, Steuerhinterziehung und
Korruption, die zu massiven Einschnitten in die Staatskasse führen, als typische Beispiele. In ähn-
lichem Sinne Neckel, in: Kempf/Lüderssen/Volk (Hrsg.), Unternehmensstrafrecht, 2012, 73 (77).

8 Vgl. Schünemann, Unternehmenskriminalität und Strafrecht, 1979, S.16 im Anschluss u.a. an
Schmitt, Strafrechtliche Maßnahmen gegen Verbände, 1958, S.139. Beide verwenden allerdings den
Begriff „Verbandskriminalität“.

9 Vgl. z.B. Kotzur, in: Kempf/Lüderssen/Volk (Hrsg.), Unternehmensstrafrecht, 2012, 379 (380
m.w.N.).

10 Z.B. W.R.-Grace-Corporation- und Deepwater-Horizon-Oil-Spill-Fall; vgl. hierzu Benson/
Simpson, Understanding white collar crime, 2015, S.152ff.; 156ff.

11 Z.B. Enron- und Worldcom-Fall; vgl. hierzu Benson/Simpson, Understanding white collar
crime, 2015, S.108f.; Hefendehl, JZ 2004, 18 (19 m.w.N.); ders., JZ 2006, 119.

12 Z.B. Apple-Steuerskandal; vgl. hierzu Brinkmann, Artikel „Apple muss bis zu 13 Milliarden
Euro Steuern nachzahlen – Konzern droht Europa“ vom 30.08.2016, Süddeutsche Zeitung (online:
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/eu-kommission-apple-muss-bis-zu-milliarden-euro-
steuern-nachzahlen-konzern-droht-europa-1.3141673; letzter Abruf: 13.05.2017); Rohrbeck, Arti-
kel „Apple: Wer bekommt die Milliarden?“ vom 15.09.2016, Die Zeit (online: http://www.zeit.de/
2016/37/apple-steuern-nachzahlung-europa-usa; letzter Abruf: 13.05.2017).

13 Z.B. Siemens-Korruptionsskandal; vgl. hierzu statt vieler Kuhlen, in: ders./Kudlich/Ortiz de
Ubrina Gimeno (Hrsg.), Compliance und Strafrecht, 2013, S.2ff.

14 Z.B. Ford-Pinto-Fall; vgl. hierzu erstes Kapitel, C.II.3.
15 Z.B. Johnson & Johnson-Fall (vgl. Kmietowicz, British Medical Journal 2013, 347:f6696; on-

line: http://www.bmj.com/content/347/bmj.f6696, [letzter Abruf: 12.05.2017]), GlaxoSmithKline-
Fall (vgl. Schneider, in: Jahn/Schmitt-Leonardy/Schoop [Hrsg.], Das Unternehmensstrafrecht und
seine Alternativen, 2016, 25f.) und Nestlé-Fall (vgl. erstes Kapitel, C.II.1.).

16 Z.B. McWane-Inc.-Fall (vgl. Benson/Simpson, Understanding white collar crime, 2015,
S.164ff.) und KiK-Fall (vgl. zweites Kapitel, B.)
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wie Menschenrechtsverletzungen17.18 Dieses Phänomen beschränkt sich freilich
weder auf den deutschen Markt noch auf deutsche Unternehmen. Es handelt sich
vielmehr um ein in der Regel grenzüberschreitendes Problem; bezeichnendes
Beispiel stellt die Involvierung transnationaler Unternehmen in eine Reihe von
die Weltöffentlichkeit erschütternden Skandalen wie jenem der desaströsen
Preispolitik von Pharma-Unternehmen in der südafrikanischen Aids-Krise dar.19

Deutschlands Besonderheit besteht jedoch bekanntlich im Sanktionierungsre-
gime gegenüber kriminell anfälligen bzw. tätig werdenden Unternehmen.

Während die Regelung der Organisationspflicht im BGB „fast so alt wie das
Gesetz selbst“ ist und sich schon in den ersten reichsgerichtlichen Urteilen fin-
det20, ist die Frage nach der Zurechnung strafrechtlicher Verantwortung zu Un-
ternehmen weiterhin offen. Die Zahl der kritischen Stimmen, die die Unterneh-
mensstrafe für eine primitive mittelalterliche Strafform und damit für überwun-
den halten, in ihrer Einführung eine eklatante Abkehr von der strafrechtlichen
dogmatischen Tradition sehen und auf die bereits vorhandene (Kompro-
miss-)Lösung der Verbandsgeldbuße nach §30 OWiG verweisen, bleibt beacht-
lich.21 Die bereits jahrzehntealte, aber trotz großer Skepsis in der strafrechtlichen
Literatur „immer auf der Tagesordnung bleibende“22 Debatte um die dogmati-
sche Haltbarkeit und Notwendigkeit eines Unternehmensstrafrechts wurde al-
lerdings – insbesondere seit 2013 – nochmal „neu“ entfacht, wobei sich viele Au-
toren mittlerweile darüber einigen, dass zumindest das Sanktionsinstrument der
Verbandsgeldbuße einer Reform bedarf.23

Dass das kriminalpolitische und rechtsdogmatische Problem der strafrechtli-
chen Verantwortlichkeit von Unternehmen wiederum an eminent praktischer
Bedeutung gewinnt, ist kein Zufall. Dem Diskurs um die Unternehmensverant-
wortlichkeit im Allgemeinen hat zuallererst die seit 2007 andauernde Weltwirt-

17 Ende der neunziger Jahre wurde z.B. durch zahlreiche Kampagnen aufmerksam gemacht,
dass bekannte Markenhersteller von Sportschuhen mit Zulieferfirmen zusammenarbeiteten, in de-
nen Kinder unter ausbeuterischen Bedingungen beschäftigt waren. Vgl. Neuhäuser, Unternehmen
als moralische Akteure, 2011, S.159 (Fn. 51).

18 Vgl. Jahn/Schmitt-Leonardy/Schoop, wistra 2018, 27, die im Anschluss an solche Beispiele
darauf hinweisen, dass „die Klärung der Frage nach Art und Maß einer Unternehmensverantwor-
tung für gravierende Rechts(guts)verletzungen nicht obsolet geworden ist“.

19 Vgl. Teubner, in: FS Hopt, Bd. 1, 2010, 1449.
20 Spindler, Unternehmensorganisationspflichten, 2001, S. VII.
21 Statt vieler Löffelmann, JR 2014, 185; Schünemann, ZIS 2014, 1; Zieschang, GA 2014, 91.

Diese Autoren haben ihre Meinung gegen die Einführung einer Unternehmensstrafbarkeit in die
deutsche Rechtsordnung beim Anlass der Veröffentlichung des nordrhein-westfälischen Gesetzes-
entwurfs zur Einführung eines Verbandsstrafrechts im Herbst 2013 geäußert.

22 Jahn, in: ders./Schmitt-Leonardy/Schoop (Hrsg.), Das Unternehmensstrafrecht und seine
Alternativen, 2016, 53 (54). Vgl. auch Schünemann, in: FS Tiedemann, 2008, 429 mit zahlreichen
Nachweisen in Fn. 5, der die Verbandsstrafbarkeit als ein Thema bezeichnet, „das sich […] zu dem
vielleicht meistdiskutierten Komplex des Wirtschaftsstrafrechts, wenn nicht der gesamten Straf-
rechtsdogmatik ausgeweitet hat, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern weltweit und insbe-
sondere in der EU und ihren Mitgliedstaaten“.

23 Vgl. Rönnau/Wegner, ZRP 2014, 158 m.w.N.
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schaftskrise einen Impuls gegeben24, und dies insbesondere in dem Maße, wie
im Rahmen dieser Krise kriminelle Phänomene wie jenes der Korruption, die
sich nicht ausschließlich unter Rückgriff auf die Motivation einzelner Personen
ausführen lassen, in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses gerückt sind.25

Die Deutung dieser Phänomene setzt vielmehr auch „die Berücksichtigung des
schlechten Zustands bestimmter Organisationen – Unternehmen, politische
Parteien oder selbst die öffentliche Verwaltung“ – kurzum: neben der individu-
albezogenen auch eine strukturelle bzw. systemische Erklärung – voraus.26

Nicht minder wichtig war die Rolle der internationalen Entwicklung auf ge-
setzgeberischer Ebene. Denn seit den letzten Jahrzehnten zählt Deutschland zu
den wirklich wenigen Ländern (sowohl inner- als auch außerhalb der Europäi-
schen Union), die nicht-strafrechtliche Lösungen im Bereich der Unterneh-
menssanktionierung anwenden und damit einen Sonderweg im internationalen
Kontext beschreiten.27 Vor diesem Hintergrund ist unter anderem auch die
Frage nach der Wettbewerbsfähigkeit deutschen (Straf-)Rechts insbesondere
hinsichtlich der Durchsetzung nationaler Rechtsstandards gegenüber multina-
tionalen Unternehmen und der Prägung der europäischen und internationalen
Kriminalpolitik seit langem zu einer drängenden rechtspolitischen Frage ge-
worden.28 Ein entscheidender Schritt zur erneuten Forcierung der deutschen
Diskussion über die Unternehmensstrafbarkeit hin war nicht zuletzt die Ver-
öffentlichung des nordrhein-westfälischen Gesetzentwurfs zur Einführung
eines Verbandsstrafrechts29 im Herbst 2013. Seitdem hat das Thema der straf-
rechtlichen Unternehmensverantwortung und -sanktionierung de lege ferenda
nicht an Aktualität verloren.30 Es wird gerade umso intensiver und lauter ge-
dacht, je mehr sich das Augenmerk der Öffentlichkeit auf das zunehmende Ge-

24 Vgl. Dannecker/Bülte, in: Wabnitz/Janovsky (Hrsg.), Handbuch des Wirtschafts- und Steu-
erstrafrechts, 4. Aufl. 2014, 1. Kap., Rn. 1; Leipold, ZRP 2013, 34; Neckel, in: Kempf/Lüderssen/
Volk (Hrsg.), Unternehmensstrafrecht, 2012, 73; Hohmann-Dennhardt, in: Kempf/Lüderssen/
Volk (Hrsg.), Unternehmensstrafrecht, 2012, 7 (9); Weber-Rey, in: Kempf/Lüderssen/Volk (Hrsg.),
Unternehmensstrafrecht, 2012, 321 (323f.).

25 Vgl. Jahns Anmerkungen bei der Diskussion aus dem Referat von Prittwitz, in: ders./Bauer-
mann/Günther/Jahn/Kuhlen/Merkel/Nestler/Schulz (Hrsg.), Rationalität und Empathie. Krimi-
nalwissenschaftliches Symposion für Lüderssen, 2014, 111 (133). Siehe auch Wells, in: Gobert/Pas-
cal (Hrsg.), European Developments in Corporate Criminal Liability, 2011, 13 (14).

26 So Cigüela Sola GA 2016, 625 m.w.N.
27 Vgl. viertes Kapitel, C.
28 So insb. Kubiciel, Kölner Papiere zur Kriminalpolitik 3/2015, 1ff. Bezüglich der VW-Affäre

macht Kubiciel u.a. darauf aufmerksam, dass sich „deutsche Unternehmen auf den Weltmärkten ei-
nem immer dichter werdenden Netz ausländischer Strafgesetze“ gegenübersehen. Ähnlich ders.,
NZWiSt 2016, 178ff.

29 https://www.justiz.nrw.de/JM/leitung/jumiko/beschluesse/2013/herbstkonferenz13/
TOP_II_5_Gesetzentwurf.pdf (letzter Abruf: 13.05.2017); siehe dazu u.a. die Beiträge von Jahn,
Krems, Schmitt-Leonardy, Mansdörfer, Fischer, Hoven und Willems in ZIS 2015, 1ff. und die Dis-
sertation von Schnitzer, Der Entwurf eines Verbandsstrafgesetzbuches, 2016, insb. S.59ff.

30 Vgl. statt vieler die Beiträge in Jahn/Schmitt-Leonardy/Schoop (Hrsg.), Das Unternehmens-
strafrecht und seine Alternativen, 2016.
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fahr- und Störungspotenzial unternehmerischer Tätigkeit – wie im Falle der
VW-Affäre31 – richtet.

Vor dem Hintergrund der unbestreitbaren Wiedergenese des deutschen Dis-
kurses über Unternehmenskriminalität und -strafbarkeit vermag auch die Tatsa-
che, dass die strafrechtliche Unternehmensverantwortlichkeit und -sanktionie-
rung erneut zum Gegenstand einer wissenschaftlichen Untersuchung erklärt
wird, wenig zu überraschen. Aus der Gesamtproblematik, die von kriminalpoli-
tischen über dogmatische hin zu materiell- und prozessual-rechtlichen Fragen
reicht, sind im Rahmen der vorliegenden Arbeit vornehmlich diejenigen Fragen
zu erörtern, die sich auf die kriminalpolitische Notwendigkeit, dogmatische und
verfassungsrechtliche Begründetheit und materiell-rechtliche Ausgestaltung der
Unternehmensbestrafung beziehen. Das Hauptgewicht liegt dabei auf dem Ver-
hältnis des Individuums zum Unternehmen als potenziellem Schädiger, eigen-
ständigem Verantwortungsträger und etwaigem „neuem“ Strafrechtssubjekt und
insbesondere auf der strafrechtlichen Verarbeitung jener Fälle, in denen es nicht
nur darum geht, „was einzelne Menschen tun, sondern [auch; d.V.] was ganze
Unternehmen mit ihrer geballten Macht tun“.32 Auf dieser Basis sollen die nach-
folgenden Gedanken erstens einen Anlass dafür, über das Zusammenspiel zwi-
schen einer individual- und einer unternehmensbezogenen Perspektive im Be-
reich des (Unternehmens-)Strafrechts nachzudenken, und zweitens einen mög-
lichst „erfrischenden“ Lösungsansatz für ein seit Jahrhunderten teils mit gleicher
Argumentation diskutierten Problem bieten.

B. Zum Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Untersuchung beschäftigt sich mit den Problemen, die Anlass zu
der immer noch offenen Frage nach der strafrechtlichen Verantwortung der Un-
ternehmen gaben, sowie mit der Möglichkeit, strafrechtliche Sanktionen gegen
überpersonale Organisationseinheiten wie Wirtschaftsunternehmen zu verhän-
gen. Im Mittelpunkt des Interesses stehen dabei: das Unternehmen als Verant-
wortungsträger, das unternehmensbezogene deviante Verhalten als Verantwor-
tungsobjekt, das Strafrecht und seine Normen als normatives Anwendungsfeld,
die Voraussetzungen der Verantwortungszurechnung zum Unternehmen und
nicht zuletzt die Strafe als staatliche Reaktion, mit der die Verantwortungszu-
schreibung enden soll.33 Die Auseinandersetzung mit den einzelnen verantwor-
tungsbezogenen Aspekten gliedert sich folgendermaßen:

31 Vgl. zur Chronik der VW-Affäre statt vieler Niesen, Artikel „Volkswagen-Affäre. Chronik
eines Skandals“ vom 07.04.2017, Spiegel Online, online: http://www.spiegel.de/auto/aktuell/vw-
abgasskandal-chronik-eines-skandals-a-1122730.html (letzter Abruf: 13.05.2017).

32 Neuhäuser, Unternehmen als moralische Akteure, 2011, S.13.
33 Vgl. zu den Differenzierungsaspekten, anhand derer zwischen unterschiedlichen Verantwor-

tungstypen unterschieden wird, Kyora, Unternehmensethik und korporative Verantwortung,
2001, S.78f. Kyora unterscheidet auf dieser Basis zwischen Zuständigkeitsverantwortung, gesell-
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Im Hinblick darauf, dass die Unternehmenskriminalität – trotz der sich meh-
renden Stimmen, die in ihrer Bekämpfung die kriminalpolitische Grundlage einer
strafrechtlichen Unternehmensverantwortung sehen – noch nicht einheitlich de-
finiert ist, soll im ersten Teil der Arbeit zunächst näher beleuchtet werden, was
unter dem Sinngehalt „kriminelle Tätigkeit in Unternehmenszusammenhängen“
zu verstehen ist. Dabei wird von der intuitiven Plausibilität der These, dass im-
mer Menschen kriminell handeln, ausgegangen und der Unternehmenskriminali-
tät aus einer individualbezogenen Perspektive nachgegangen. Anschließend wird
die Hypothese aufgestellt, dass die Individuen in ihrer Eigenschaft als Unterneh-
mensmitglieder im Kontext einer Struktur, nämlich jener des Unternehmens,
agieren, die unter Umständen kriminogene Eigenschaften aufweist. Damit soll
von der individual- zur unternehmensbezogenen Perspektive der Untersuchung
der Unternehmenskriminalität übergegangen werden. Um die Stichhaltigkeit der
Hypothese über die potenzielle kriminogene Wirkung des Unternehmens als Tä-
tigkeitskontext zu prüfen und die vorliegende Untersuchung mit empirischem
Material zu untermauern, lässt sich dabei zum einen auf kriminologische und
zum anderen auf sozial- und organisationspsychologische Konzepte zurückgrei-
fen (dazu erstes Kapitel).

In einem weiteren Schritt zur Deutung der Unternehmenskriminalität und Be-
stimmung der potenziellen kriminell tätig werdenden Akteure hin ist der Schwer-
punkt auf die Denkbarkeit des Übergangs vom individuellen Akteur „Mensch“
zum korporativen Akteur „Unternehmen“ zu verlagern. An diesem Punkt wird
die zweite Untersuchungshypothese aufgestellt, nämlich jene der Betrachtung
des Unternehmens als eigenständiger Akteur, der verantwortlich zu handeln ver-
mag. Bei der Prüfung dieser Hypothese lassen sich systemtheoretische Überle-
gungen über die Funktion der Unternehmen als autopoietisch reproduzierte so-
ziale Systeme und moralphilosophische Erkenntnisse über die Unterscheidung
zwischen Aggregaten, Kollektiven und Korporationen fruchtbar machen (dazu
zweites Kapitel).

Erst wenn die oben genannten Hypothesen geprüft sind, wird im zweiten Teil
der Arbeit auf die strafrechtliche Kontrolle der Unternehmenskriminalität de
lege lata eingegangen. Ausgehend wiederum von der Annahme, dass die jeweils
für ein Unternehmen unmittelbar handelnden Individuen ihr Verhalten ändern
müssen, um das kriminelle Verhalten des Gesamtunternehmens zu korrigieren,
lässt sich im ersten Kapitel dieses Teils die Frage beantworten, inwiefern die Un-
ternehmenskriminalität allein über Werkzeuge des Individualstrafrechts, nämlich
allein über an Individuen adressierte Sanktionen, unter Kontrolle gebracht wer-
den kann. In einem nächsten Schritt ist das Hauptgewicht auf die Stellung des
Unternehmens als potenzieller Schädiger im geltenden Recht und insbesondere

schaftlicher/sozialer Verantwortung, moralischer Verantwortung für Verbrechen (im Anschluss an
die für die Zuschreibung strafrechtlicher Verantwortung geltenden Kriterien) und Systemverant-
wortung im Sinne einer überindividuellen Verantwortlichkeit von Korporationen (ebd., S.99ff.;
Abb. 2).
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auf die bereits existierenden unternehmensbezogenen Sanktionierungsmechanis-
men zu legen. Anschließend wird die aus kriminalpolitischer Sicht wichtige Frage
gestellt, ob diese Mechanismen reformbedürftig sind bzw. die gleichen Ziele wie
die Verhängung kriminalstrafrechtlicher Unternehmenssanktionen de lege fe-
renda zu erreichen vermögen (dazu drittes Kapitel).

Auf der mit der Auseinandersetzung mit der gegenwärtigen Rechtslage und ih-
rer Reformbedürftigkeit gewonnenen Erkenntnisbasis werden im nächsten Ka-
pitel dieses Teils die Konzeptionen der Unternehmensstrafbarkeit in Theorie und
Praxis behandelt. Dabei ist besonderer Wert auf die historische Entwicklung des
Gedankens der strafrechtlichen Unternehmensverantwortung und die bisherige
Zurückhaltung des deutschen Gesetzgebers hinsichtlich der Annahme einer kri-
minalstrafrechtlichen Lösung im Bereich der Unternehmenssanktionierung zu
legen. Nebenbei lässt sich auf die verschiedenartigen Lösungsansätze, die im
deutschen strafrechtlichen Schrifttum vorgeschlagen werden, und anschließend
auf die Unternehmensstrafbarkeitsmodelle eingehen, die ausländische Gesetzge-
ber konzipiert haben. Damit ist vor allem bezweckt, die bisher bekannten Mo-
delle strafrechtlicher Unternehmensverantwortung und -sanktionierung zu sys-
tematisieren (dazu viertes Kapitel). Anschließend ist die zentrale Streitfrage zu
beantworten, ob die Einführung eines Unternehmenskriminalstrafrechts in die
deutsche Rechtsordnung überhaupt einen „gangbaren Weg“ darstellt. Das Au-
genmerk soll dabei zunächst auf die Tauglichkeit des Unternehmens als Straf-
rechtssubjekt gerichtet werden. Dazu ist dem Wesen und den Eigenschafen der
Unternehmen in Abgrenzung zu Personenverbänden im gesellschaftsrechtlichen
Sinne und juristischen Personen im rechtstechnischen Sinne nachzugehen. Da-
nach ist vor allem an die strafrechtsdogmatischen und verfassungsrechtlichen
Grenzen einer Unternehmensstrafbarkeit zu denken (dazu fünftes Kapitel).

Der dritte Teil dieser Arbeit beschäftigt sich mit den Kernpunkten einer Re-
form zur Anordnung kriminalstrafrechtlicher Sanktionen gegen Unternehmen
de lege ferenda. Das Hauptgewicht liegt dabei insbesondere auf denjenigen Än-
derungen, die mit dem Verständnis des Unrechts und der Schuld verbunden sind
und die erforderlich sind, um die strafrechtliche Verantwortlichkeit an die struk-
tur-, organisations- und kulturbezogenen Merkmale der Unternehmen als po-
tenzielle neue Strafadressaten anzupassen. Darüber hinaus ist in diesem Teil auf
die im bisherigen Schrifttum nur wenig erörterten Folgen einer derartigen Re-
form mit Blick auf die Übertragbarkeit der Vorschriften des Allgemeinen und des
Besonderen Teils des Strafgesetzbuchs auf ein „Unternehmensstrafgesetzbuch“
einzugehen (dazu sechstes Kapitel). Im Anschluss daran wird versucht, die Frage
nach der Notwendigkeit einer solchen Reform endgültig zu beantworten. Hier
sind vor allem alternative – außerstrafrechtliche – Lösungen überblicksartig zu
prüfen und die etwaigen Folgen der Etablierung einer Unternehmensstrafbarkeit
im Bereich des Individualstrafrechts zu untersuchen. Auf dieser Grundlage wird
ein Fazit formuliert und ein Ausblick auf die zu erwartende Entwicklung gege-
ben (dazu siebtes Kapitel). Abschließend werden die Ergebnisse der Arbeit zu-
sammengefasst.
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300; 365; 429; 443 f.; 456; 684; 687
– Modelle eigenständiger Unternehmens-

verantwortung   297 f.; 300; 684
– Modelle alternativer, subsidiärer und 

kumulativer Verantwortung   298 f.; 684
– Modelle präventiv und repressiv ausge-

richteter Unternehmenssanktionen   
299; 684 f.

Unternehmensstrafrecht/Unternehmens-
kriminalstrafrecht

– Allgemeiner Teil   592 ff.
– Entschuldigungsgründe   591; 615 ff.; 

702

– entschuldigender Notstand   592; 
615; 617

– Notwehrüberschreitung   615 f.
– Unzumutbarkeit normgemäßen 

Verhaltens   617 f.
– Persönliche Strafausschließungs-

, Strafaufhebungs- und Strafein-
schränkungsgründe   591; 618 ff.; 
702
– Aufklärungshilfe   620 ff.
– Rücktritt vom Versuch   592; 619 ff.
– Schadenswiedergutmachung   

620 ff.
– Täter-Opfer-Ausgleich   620 ff.

– Rechtfertigungsgründe   591; 593 ff.; 
702
– höhere Gewalt   604 ff.
– rechtfertigender Notstand   592; 

595 f.; 600 ff.
– Notwehr   592 ff.; 598 ff.

– Schuldausschließungsgründe   591; 
606 ff.; 702
– Schuldunfähigkeit   606 ff.
– unvermeidbarer (direkter

/indirekter) Verbotsirrtum   592; 
608 ff.

– Besonderer Teil   624 ff.
– all-crime-approach   469; 625; 629; 

702
– list-based-approach   469; 625 f.; 702

– angriffsbezogenes Kriterium   
631 f.; 634; 702

– präventionsbezogenes Kriterium   
631; 634; 702

– systembezogenes Kriterium   630 f.; 
634; 702

– täterbezogenes Kriterium   630; 
702

Unternehmensstraftat
– aus subjektiver Sicht   483 ff.
– Unrechtsgehalt   443 ff.
– Verhältnis zur Individualstraftat   538 ff.

Verband
– Sanktionsadressat   219 ff.
Verbandsgeldbuße   219 ff.; 226 ff.; 258 ff.; 

269; 277 ff.; 299; 345; 552; 622; 682
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Verfassungsmäßigkeit
– (Mit-)Bestrafung Unschuldiger   389; 

402; 410 ff.; 551; 690 f.
– Doppelbestrafung   287; 407 ff.; 551; 

590; 690
– grundgesetzliches Strafverständnis   

403 ff.
– Grundrechte   402; 414 ff.; 419; 691
Vergeltung   244; 390 f.; 398 ff.; 689
Verwaltungsrecht/verwaltungsrechtliche 

Sanktionen   303; 560; 564; 587; 658 ff.; 
662; 664

Vorsatz
– Unternehmensvorsatz   484; 487 ff.; 491; 

695 f.

Wahrnehmungsdefizit des Individualstraf-
rechts   218 f.; 269; 681

White-collar Crime   23; 26; 32; 676

Wissen
– explizites Wissen   121 f.; 486; 489 f.
– Gesamtwissen   485
– implizites Wissen   121 f.; 486 f.; 

489 f.
– Unternehmenswissen   485; 487 f.; 

490 f.; 596; 609; 615; 636; 695 f.
Wirtschaftskriminalität   12; 13 ff.; 17 ff.; 

24 ff.; 78; 278; 281; 284; 347; 581; 675; 
686

Wirtschaftskriminologische Ansätze
– Control Balance Theory   34 ff.; 40 f.; 

676
– Rational Choice Theory   29 ff.; 39 f.; 

676
– General Strain Theory   36 ff.; 41 f.; 113; 

676

Zivilrechtliche Haftung   657 f.; 703


	Cover
	Titel
	Widmung��������������
	Vorwort��������������
	Inhaltsübersicht�����������������������
	Inhaltsverzeichnis
	Abkürzungsverzeichnis����������������������������
	Prolegomena zur Unternehmensverantwortung und -sanktionierung im Strafrecht����������������������������������������������������������������������������������
	A. Einleitungsgedanken�����������������������������
	B. Zum Aufbau der Arbeit�������������������������������

	Erster Teil: Die kriminogene Wirkung des Unternehmens und das Unternehmen als eigenständiger korporativer Akteur im interdisziplinären Diskurs�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Sachverzeichnis


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




